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Abgabetermin für Zuschussanträge
örtlicher Vereine und Vereinigungen
für das Haushaltsjahr 2024

Örtliche Vereine und Vereinigungen können im Rahmen der Haushaltspla-
nung der Stadt Elzach Zuschussanträge stellen. Wir bitten um Einreichung
der Zuschussanträge für das Jahr 2024 bis zum
30. Juni 2023.
Die Anträge können schriftlich oder per E-Mail an die Stadtverwaltung El-
zach gestellt werden. Bitte geben Sie die Gesamtkosten der geplanten Maß-
nahme und die Höhe des beantragten Zuschusses in Euro oder in Prozent an.
Während des Jahres gestellte Anträge müssen zurückgewiesen werden oder
die Entscheidung bis zu den nächsten Haushaltsplanberatungen zurückge-
stellt werden.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Rechnungsamt, Herrn Julian
Bührer, Tel.: 07682/804-30; E-Mail: julian.buehrer@elzach.de
Stadt Elzach
Rechnungsamt

Sitzung des Gemeinderates der Stadt
Elzach
Termin: Dienstag, 27.06.2023, 19 Uhr
Ort, Raum: Bürgerzentrum Krone-Ladhof, Ladhof 5, 79215 Elzach
Tagesordnung
1. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung vom
23.05.2023 und sonstige Bekanntgaben
2. Kindergartenbedarfsplanung 2023 / 2024
3. Beschaffung Pritschenkombi Bauhof - Erweiterung der Bewirtschaftungs-
befugnis der Verwaltung
4. Zusammenlegung Elzach-Oberprechtal: Finanzierung Brücke Vogtshof
und Haasenhof
5. Bausachen; Antrag auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu
folgendem Bauantrag: Wohnraumerweiterung durch Anbau auf bestehende
Garage, Flst.Nr. 275, Triberger Straße 47a in Elzach-Oberprechtal
6. Bausachen; Antrag auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu
folgendem Bauantrag:Anbau eines Hackschnitzelbunkers mit Heizraum, La-
ger und überdachtem Hackschnitzellager, Flst.Nr. 144, Dorfstr. 47 in Elzach-
Yach
7. Bausachen;Antrag auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu fol-
gendem Bauantrag: Neubau einer Garage, Flst.Nr. 556/7, Am Rißlersberg 2 in
Elzach
8. Fragen der Bürgerinnen und Bürger
9. Bekanntgaben, Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates

Roland Tibi
Bürgermeister

Fundsachen
FolgendenachstehendaufgeführteFundsachenwurdenabgegebenundkön-
nen beim Fundbüro im Bürgerbüro Elzach, Zimmer 1, Schmiedgasse 10 B,
79215 Elzach abgeholt werden:
1 Sonnenbrille, 1 Jugendrad, 1 Schlüsselmäppchen mit Autoschlüssel.

JOBBÖRSE - regional - nah - daheim

Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektiven ?
Auf der Jobbörse des Gewerbeverein Elzach finden Sie aktuelle Jobangebote
in unserer Region. https://www.gewerbeverein-elzach.de/jobs/

Sommer – Aktions – Samstag der Elzacher Fundgrube

In unseren Regalen befindet sich aktuell eine große Auswahl an sommerli-
cher Kleidung für Jung und Alt.
Gerne wollen wir diese noch vor den Sommerferien an den Mann, die Frau
oder das Kind bringen und öffnen daher zusätzlich am
Samstag, 8. Juli, von9bis 12Uhr unsere Türen für die gesamteBevölkerung
zu einem Sommer – Aktions – Samstag.
Nutzen Sie die Gelegenheit und verbinden Ihren Einkauf im Städtli oder
Marktbesuch: schnuppern Sie herein und finden bei uns Ihr passendes Lieb-
lingsstück. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Team der Elzacher Fundgrube

Jahreshauptversammlung des Fördervereines am 27. Juni

Die Versammlung des Fördervereins der Karl-Siegried-Bader Schule Prechtal
findet am Dienstag, 27.Juni, um 20 Uhr im Restaurant Richebächle, Elzach
statt. Zu dieser Versammlung laden wir alle Mitglieder, Schüler, Lehrkräfte,
Freunde und Gönner des Fördervereins sowie die Stadt- und Ortschaftsräte
recht herzlich ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2. Geschäftsbericht;
3. Kassenbericht; 4. Bericht des Kassenprüfers; 5. Entlastung des Gesamtvor-
standes; 6. Wünsche und Anträge. Vorstandschaft des Fördervereins

Waldkindergarten Elzach - Mitgliederversammlung

Der Waldkindergarten Elzach lädt alle Mitglieder und Interessierten zu einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag, 10.07., um 19.30
Uhr in den Landgasthof Adler-Pelzmühle in Biederbach ein. Folgende Tages-
ordnungspunkte sind vorgesehen: 1. Begrüßung; 2. Satzungsänderungen; 3.
Beschlussfassung über die Durchführung virtueller Mitgliederversammlun-
gen; 4. Teilneuwahlen; 5. Wünsche und Anträge - Verschiedenes Anträge
können bis zum 07.07.2023 schriftlich bei der 1. Vorsitzenden Viola Klaus-
mann eingereicht werden.
Viola Klausmann, Waldkindergarten Elzach, Schwarzwaldstraße 3b, Elzach

Kuchenverkauf am Samstag

Die Eltern des Kindergartens St. Konrad verkaufen am Samstag, 24.06., le-
ckere Kuchen und Torten auf dem Elzacher Wochenmarkt. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch. Der Elternbeirat des Kindergartens St. Konrad.

Kommunale Inklusions-Vermittlung (KIV)

Der Kommunale Inklusions-Vermittler der Verwaltungsgemeinschaft El-
zach/Winden/Biederbach bietet
Sprech-/Präsenzzeiten
Für Senioren und Menschen mit Behinderung an.
Wann: Jeden 1. Dienstag im Monat von 9 bis 16 Uhr, Mittagspause 12 bis 13
Uhr.
Die Sprechstunde des Kommunalen Inklusionsvermittlers am 4.7. entfällt
wegen Urlaub und wird vorverlegt auf den 20.6. Die Sprechzeiten sind von
9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.
Wo: Im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, Raum Katzenmoos
Die Zugänge zudenRäumlichkeiten sindbarrierefrei und fürRollstuhl-/Roll-
atorbenutzer geeignet.
Wozu: Der Kommunale Inklusionsvermittler (KIV) ist Ansprechpartner für
den Abbau von Barrieren und für die Vielfalt in der Gemeinde. Er sensibili-
siert Verwaltung, Institutionen und Bürgerschaft für Inklusion, z.B. in den
Bereichen Bauen, Wohnen, Bildung und Freizeit. Das Zusammenleben von
Menschen mit und ohne Behinderung wird dadurch verbessert, Verständnis
und Offenheit für Inklusion wird geschaffen.
Klaus Kury
KOMMUNALER INKLUSIIONSVERMITTLER STADT ELZACH
Hauptstraße 69 | 79215 Elzach
Telefon 07682 / 804-12, E-Mail inklusion@elzach.de

Klangmeditation mit der Bass – und der Körpertambura

Donnerstag, 6. Juli, von 19.30 bis ca. 20.30 Uhr.
Information und Anmeldung: Telefon 07682 / 9 26 1901
Leitung: Beate Klein und Dorothea Hagner
Ort: Bürgerzentrum Krone Ladhof, Ladhof 5, 79215 Elzach

Elzacher ART - Ausstellung vom 11.6. bis 16.7.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr
Im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, Ladhof 5, 79215 Elzach
Sowohl ortsansässige, wie auch gebürtige ElzacherInnen stellen aus:
Dominik Größle und Sarah-Lena Ruh (Skulpturen), Suvan Dingler (Glasob-
jekte), Tobias Pusch (Plakate), Ursula Fritz, Susanne Burger, Lena Mayer, Ma-
rion Zibold, Klaus Wagner und Hans Reuschel (Bilder), Vera Hohmann (Ob-
jekte). Am Sonntag, 25.6., findet im Rahmen der Ausstellung um 15 Uhr eine
Konzert-Lesung statt. Roland Burkhart (Buki)wird eineAuswahlvon Liedern
und Kurzgeschichten aus seinem Buch vortragen.

Pfarrgemeinderatssitzung am 28. Juni

Herzliche Einladung zur öffentlichen Pfarrgemeinderatssitzung der Röm.
Kath. Kirchengemeinde Oberes Elztal, amMittwoch, 28. Juni, um20Uhr, im
Pfarrzentrum Elzach, Kirchplatz 6.
In der Tagesordnung sind unter anderem folgende Punkte vorgesehen:
- Ergebnisse aus der Vollversammlung vom 13.06.2023 zum Vorfeldentschei-
dungsgesetz
- Thema Diakonie- heute im Focus der interessante Lebensabschnitt zwi-
schen nicht mehr jung, aber noch nicht alt-
- Organisatorische Termine unter anderem Seelsorgeeinheit Wallfahrt, Fir-
mung, Ewige Anbetung.
- Verschiedenes

Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal auf den
Hörnleberg

Am Sonntag, 2. Juli, wandern oder fahren wir gemeinsam auf den Hörnle-
berg. Zum Wallfahrtsgottesdienst um 10 Uhr möchten wir Sie herzlich einla-
den. Es besteht für alle Teilnehmer/- innen die Möglichkeit mit dem Bus zum
oberen Parkplatz zu fahren. Abfahrt in Elzach an der Realschule ist um 8.30
Uhr, um 8.35 Uhr in Oberwinden am Bahnhofsplatz. Diejenigen, die nicht
gut zu Fuß sind, oder der Berg zu steil ist, können mit einem Kleinbus ab 9
Uhr ab der Schutzhütte bis hoch zur Kapelle gefahren werden. Rückfahrt des
großen Busses am oberen Parkplatz ist um ca. 13 Uhr. Wer den Bus/ oder den
Kleinbus nutzen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro Oberwinden, Telefon
07682/ 256 an. Mit hoffentlich viel Interesse freuen wir uns auf Sie!

Trauercafe Lichtblick in Elzach

Trauernde Menschen in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich gegenseitig auszutauschen.
Wann: Immer der erste Mittwoch im Monat, um 15.30 Uhr
Wo: Bürgerzentrum Ladhof, Ladhof 5, 79215 Elzach
Wer: Birgit Bartle und das Trauercaféteam, Telefon 01573 / 8386916
Wichtiger Hinweis: Das Trauercafé im Juli fällt aus und wird vorverlegt auf
den 28.06.
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

BEREITSCHAFTEN
Wasserversorgung: Tel. 07682 91828-0

Stadtentwässerung: 07682 8463

Störungen Nahwärme: 07682 92 44 725

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach:
Fr. 13–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr

Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz: 
Fr. 13–17 Uhr, Sa. 9–14 Uhr und außerdem von 
April bis Mitte Oktober zusätzlich Mi. 16–19 Uhr
Sozialstation: Tel. 07682 909040

Betreuungsgruppe, Ehrenamtlicher Besuchsdienst 
„Zämme“: Tel. 07682 909040

Dorfhelferinnen / Einsatzleitung: Tel. 0761 4010618

Birgitta Fahrländer: Tel. 017617612633 
E-Mail: birgitta.fahrlaender@dorfhelferinnenwerk.de

Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Tel. 07682 921537, www.pflegedienst-schmook.de

Kommunale Inklusionsvermittlung der Stadt Elzach, 
Gemeinden Winden und Biederbach 
Telefon: 07682 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de

Katholische Pfarrbüros:
• Elzach, Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, Fax 8083-10
E-Mail: info@kath-oberes-elztal.de 

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr

• Oberwinden, Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256, Fax  8435
E-Mail: hoernleberg@kath-oberes-elztal.de

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr

Evangelisches Pfarrbüro
Elzach, Zollstockstraße 6, Tel.: 07682 / 8281,
E-Mail: Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de// Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de

Öffnungszeiten: Dienstag, 10.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 15 bis 16.30 Uhr.

Öffnungszeiten der Pfarrbüros
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Generalversammlung Theaterverein Hond & Gosche

Herzliche Einladung zur Generalversammlung des Theaterverein Hond &
Gosche am Donnerstag, 29.06., um 19.30 Uhr im „9-Linden" in Elzach.
Tagesordnung: Begrüßung - Gedenken an verstorbene Mitglieder - Wahl des
Wahlleiters - Bericht des Vorsitzenden - Bericht des Schriftführers - Bericht
des Kassierers - Entlastung des Kassierers - Entlastung der Gesamtvorstand-
schaft - Neuwahlen - Vorschau 2024 - Verschiedenes
Über eine zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstandschaft.

Hafenfest am 24. und 25. Juni

Die Freiwillige Feuerwehr Elzach richtet am Samstag, 24. und Sonntag, 25.
Juni ihr Hafenfest aus. Hierzu möchten wir alle Gäste aus nah und fern herz-
lich einladen. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr, ab 21 Uhr spielt die Musik
„The Big Fridge“ auf. Sonntags um 11.30 Uhr unterhält Sie die Stadtmusik
Elzach mit dem Frühschoppenkonzert. Um 14 Uhr tanzt die Jazzdancegrup-
pen von Sabrina Harder. Zum musikalischen Abschluß spielt das „Bergacker
Duo“ am Sonntagabend ab 18 Uhr auf. Wir wünschen allen Gästen beim Ha-
fenfest schöne und geruhsame Stunden.
Mit kameradschaftlichem Gruß Feuerwehr Elzach

Wanderung zur Sonnwendfeier in Oberwinden

Der Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt ein zur Wanderung mit an-
schließendem gemütlichem Beisammensein beim Jagdhaus Alke in Ober-
winden. Treffpunkt: Sonntag, 25. Juni, 10.10 Uhr Bahnhof Elzach (Fahrt mit
dem Zug nach Oberwinden); 10.20 Uhr Bahnhofplatz in Oberwinden. Die
Wanderung führt über den Reschenberg – Erzenbachweg – Funkenbachweg
zum Jagdhaus Alke. Die Wanderstrecke beträgt ca. sechs Kilometer, Höhen-
unterschied ca. 210 Meter, Gehzeit zwei Stunden. Der spätere Rückweg zum
Bahnhof ist ca. drei Kilometer lang und verläuft ausschließlich talwärts.
Wanderführer ist Guido Minges. Beim Jagdhaus Alke gibt es Leckeres vom
Grill, Salate, Getränke und später Kaffee und Kuchen. Bitte Geschirr und Be-
steck selbst mitbringen, ebenso Liederbücher. Nähere Information bei Bri-
gitte Schätzle, Telefon 07641 / 53412 und Guido Minges, Telefon 07682 / 8327.
Alle SWV-Mitglieder sowie alle anderen Wander- und Naturfreundinnen
und -freundesindherzlichwillkommen.Weitere Infosauch imInternetunter
www.swv-elzach-winden.de

Wander- und Weingenuss mit dem Schwarzwaldverein

Zur Kaiserstuhl-Wein-Genuss-Wanderung lädt der Schwarzwaldverein El-
zach-Winden herzlich ein. Die ca. 12 Kilometer lange, sehr aussichtsreiche
Wanderstrecke führt über ca. 485 Höhenmetervon Schelingen über den Bad-
berg zur Katharinen-Kapelle; dort gibt es Gelegenheit zum gemeinsamen
Rucksackvesper. Eine alternative, sehr aussichtsreiche, aber etwas kürzere
und leichtere Tour mit ca. 8 Kilometer bei 355 Höhenmetern führt ebenfalls
zum gemeinsamen Rucksackvesper auf dem Katharinenberg. Über die
„Viehweide“ führt die Tour weiter zum Weingut Schätzle in Schelingen, wo
eine Auswahl diverser Weine zum Genuss angeboten wird.
Treffpunkt: Samstag, 1.07., 8.30 Uhr, Bushaltestelle Realschule Elzach, zur
Fahrt mit dem Reisebus, Zustiegsmöglichkeiten in Oberwinden-Adler um
8.40Uhrund inNiederwinden-Schuleum8.45Uhr.DieFahrtkostenbetragen
15 Euro, die Kosten für die Weinprobe (6 Weine) 20 Euro pro Person. Verbind-
liche Anmeldung bis zum 28.06. erforderlich an Familie Grunwald unter Te-
lefon 07682 / 6060 oder „1.vorsitzender@swv-elzach-winden.de“. Alle
SWV-Mitglieder sowie alle anderen Wander- und Naturfreundinnen und -
freunde sind herzlich willkommen.
Weitere Infos auch im Internet unter www.swv-elzach-winden.de

Alpenwanderung im Wallis (Schweiz) in drei Tagesetappen

Der Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt ein zu einer alpinen Wande-
rung (Anmeldung erforderlich) auf dem Stockalperweg (Wallis, Schweiz),
ein vor mehr als 300 Jahren ausgebauter Saumweg, der die Teilnehmenden
in drei Tagesetappen, teilweise mit Abstechern, über Furggu und Bistinen-
pass von Gondo nach Brig führt. Die mittelschwere Wanderung mit unter-
schiedlichen Übernachtungszielen setzt eine gute Kondition voraus. Termin:
14. bis 17.08. Eine Voranmeldung ist erforderlich bis 23.06.2023. Nähere Infos
über Kosten und Wegverlauf bei Hans Maier, Telefon 07682 / 9264441. Alle
SWV-Mitglieder sowie alle anderen Wander- und Naturfreundinnen und -
freunde sind herzlich willkommen.
Weitere Infos auch im Internet unter www.swv-elzach-winden.de

TC Elzach - Spieltermine

Freitag, 23. Juni, Beginn 16 Uhr
Juniorinnen/Junioren U10: TC Ettenheim - TC Elzach
Juniorinnen/Junioren U15: TSG TC Elzach/TC Waldkirch - TC Ettenheim
Samstag, 24. Juni, Beginn 9.30 Uhr
Juniorinnen/Junioren U12: TC Denzlingen - TC Elzach
Damen 30/2: TC Elzach - TC Schallstadt-Wolfenweiler
Samstag, 24. Juni, Beginn 14 Uhr
Damen 30/1: TC Fautenbach - TSG TC Elzach/TC Buchholz
Herren 40: TSG TC Elzach/TC Winden - TuS Reichenbach
Herren 50: TSG TC Teningen/TC Köndringen - TC Elzach
Sonntag, 25. Juni, Beginn 9.30 Uhr
Herren: TC Elzach - TC Ettenheim
Damen: TSG TC Winden/TC Elzach - TG Lonza Weil a.R (in Winden)

Spiele-Nachmittag vom Altenwerk im Haus des Gastes

Wir laden herzlich ein zum nächsten Spielenachmittag. Am Dienstag,
20.Juni, treffen wir uns um14.30 Uhr im Haus des Gastes. Ende gegen 17.30
Uhr. Für weitere Fragen rufen Sie an: Telefon 07682 / 8624 (Edda Hahn).

FC Prechtal - Generalversammlung

Die Generalversammlung des FC Prechtal findet am Freitag, 30.06., um 20
Uhr im Clubheim Prechtal statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2. Gedenken an un-
sere verstorbenen Mitglieder; 3. Jahres- und Geschäftsbericht; 4. Kassenbe-
richt und Bericht der Kassenprüfer; 5. Bericht der sportlichen Leitung; 6. Be-
richt über die Jugendarbeit; 7. Bericht des 1. Vorsitzenden; 8. Entlastung des
Gesamtvorstandes; 9. Teilneuwahlen; 10. Bestellung der Kassenprüfer; 11.
Festsetzung Jahresbeitrag; 12. Verschiedenes, Wünsche und Anträge.
Hierzu sind alle Ehrenmitglieder, aktiven und passiven Mitglieder, Jugend-
spieler sowie Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen.
Mit sportlichen Grüßen FC Prechtal

Schwarzwaldverein - Abend-/Nachtwanderung mit Einkehr

Liebe Wanderfreunde, bei körperlicher Betätigung im Hochsommer emp-
fiehlt es sich die kühlen Morgen- oder Abendstunden zu nutzen. Der
Schwarzwaldverein Oberprechtal heißt Sie deshalb herzlich willkommen zu
einer Abend-/Nachtwanderung am Samstag, 24.06.
Treffpunkt ist um 18Uhr beim Schwimmbad in Oberprechtal.Die Tour führt
durchs Dorf zum Lindenwegle, dann über den Pfauen hoch zur Prechtaler
Schanze. Anschließend geht es über Landwassereck und Kirchberg wieder
talwärts, wobei der obligatorische Einkehrschwung in der urigen Hütte von
Schulermathiesenhof nicht fehlen darf. Die Rundwanderung hat eine Stre-
ckenlänge von neun Kilometer mit etwa 400 Höhenmeter. Die reine Wander-
zeit beträgt drei Stunden. Bei weiteren Fragen erteilt Wanderführer Alfred
Baumer (Telefon 07682 / 1224) gerne Auskunft.

Vortragsabend zum Thema Wärmewende

Der CDU-Stadtverband Elzach lädt Im Rahmen der Nachhaltigkeitskampag-
ne zu einem weiteren Vortragsabend zum Thema Wärmewende am Freitag,
30. Juni, um 19 Uhr ins Bürgerzentrum Krone-Ladhof ein:
Im Zusammenhang mit der Diskussion um das neue Heizungsgesetz spielt
auch der energetische Zustand der Gebäudehülle eine entscheidende Rolle.
Harald Becherer, Energieberater beim Planungsbüro für energetische Gebäu-
desanierung u-sieben und Bezirksschornsteinfegermeister, spricht an die-
sem Abend über die energetischen Anforderungen beim Kauf einer Immo-
bilie ebenso wie über die Chancen und Möglichkeiten bei der energetischen
Sanierung. Weitere Themenwerden die aktuellen Sanierungszuschüsse BEG
(Bundesenergiegesetz) und der KFW sowie ein Ausblick auf das geplante
Gebäudeenergiegesetz GEG sein. Im Anschluss an den Vortrag wird Gelegen-
heit sein, sich in einer Frage- und Diskussionsrunde auszutauschen.
Informieren Sie sich, der Eintritt ist frei.

Öffentliche Bekanntmachung über die Ermittlung der
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2023 für den
Landkreis Emmendingen

Der Gutachterausschuss im Landkreis Emmendingen hat gemäß der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) in insgesamt drei Sitzungen
die Bodenrichtwerte nach den Preisverhältnissen zum Stichtag 01.01.2023 für
den Landkreis Emmendingen beschlossen.
Am 09.05.2023 wurden die Bodenrichtwerte für den Bereich West mit den
Gemeinden Rheinhausen, Weisweil, Wyhl am Kaiserstuhl, Sasbach am Kai-
serstuhl, Endingen am Kaiserstuhl, Forchheim am Kaiserstuhl, Kenzingen,
Herbolzheim, Riegel am Kaiserstuhl und Bahlingen am Kaiserstuhl beschlos-
sen.
Am 11.05.2023 wurden die Bodenrichtwerte für den Bereich Ost mit den Ge-
meinden Elzach, Biederbach, Winden im Elztal, Gutach im Breisgau, Si-
monswald, und Waldkirch beschlossen.
Am 23.05.2023 wurden die Bodenrichtwerte für den Bereich Mitte mit den
Gemeinden Freiamt, Malterdingen, Emmendingen, Teningen, Sexau, Reute,
Vörstetten und Denzlingen beschlossen.
Der Bodenrichtwert gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB) ist der durch-
schnittliche Lagewert für den Boden für eine Mehrheit von Grundstücken
innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren
Grundstücksmerkmalen (§ 16 ImmoWertV), insbesondere nach Art und Maß
der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen
gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Qua-
dratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten
Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).
In den Bodenrichtwertkarten 2023 sind für die 24 beteiligten Gemeinden im
Landkreis Emmendingen insgesamt 741 Richtwertzonen dargestellt. In jeder
der räumlich begrenzten Richtwertzone ist der Bodenrichtwert pro m²
Grundstücksfläche mit Art und Maß der baulichen Grundstücksnutzung an-
gegeben.
Die Bodenrichtwertkarten 2023 werden ab dem 30.06.2023 im Bodenricht-
wertinformationssystem Baden-Württemberg (BORIS-BW) unter www.gut-
achterausschuesse-bw.de veröffentlicht. Hier sind zusätzlich die Bodenricht-
werte zu den Stichtagen 31.12.2020 und 01.01.2022 einsehbar.

Deutsche Rentenversicherung Baden Württemberg

Höhere Rente ab 1. Juli
Rund 21 Millionen Menschen erhalten ab den Sommermonaten bundesweit
eine höhere Rente. Zum 1. Juli 2023 steigen die Renten um 4,39 Prozent in den
alten Bundesländern und um 5,86 Prozent in den neuen Bundesländern.
Wann das Plus auf dem Konto ankommt, hängt grundsätzlich vom Zeitpunkt
des Rentenbeginns ab: Wer bis März 2004 in den Ruhestand gegangen ist,
erhält den höheren Betrag bereits Ende Juni. Rentnerinnen und Rentner, die
ihre erste Rentenzahlung im April 2004 oder später erhalten haben, wird die
Rente erst Ende Juli mit dem höheren Zahlbetrag angewiesen.
Der Renten Service der Deutschen Post AG versendet rechtzeitig zur jeweili-
gen Auszahlung des neuen Zahlbetrags an alle Rentnerinnen und Rentner
ein Schreiben, in dem über die Höhe der Rentenanpassung informiert wird.

Polizeiverordnung - Feuerverbot

des Landratsamts Emmendingen über das Verbot des Anzündens oder un-
terhaltens von Feuer oder offenen Lichtes im Wald oder in einem Abstand
von weniger als 100 Meter vom Wald.
Aufgrund von § 70 Nr. 2 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg (Landes-
waldgesetz
– LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 (GBl. S. 685), zuletzt geändert
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 44), in Verbindung
mit §§ 1, 17 des Polizeigesetzes in der Fassung vom 06.10.2020 (GBl. S. 735),
zuletzt geändert durch Berichtigung (GBl. S. 1092), wird verordnet:
§ 1
Das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder von offenem Licht im Wald
oder in einem Abstand von weniger als 100 Meter vom Wald, auch und ins-
besondere innerhalb eingerichteter und gekennzeichneter Feuerstellen (z.B.
Grillplätze), ist auf allen
Waldflächen des Landkreises Emmendingen untersagt.
§ 2
Ordnungswidrig nach § 83 Abs. 2 Nr. 7 LWaldG handelt, wer entgegen § 1
Feuer oder offenes Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100
Meter vom Wald anzündet oder unterhält.
§ 3
Die Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt
am 13.07.2023 außer Kraft.
Emmendingen, den 14.06.2023
Hanno Hurth, Landrat

Grillstellen im Wald wegen Waldbrandgefahr geschlossen

Wegen der sommerlichen Trockenheit ist seit dem 15. Juni 2023 das Feuer-
machen im Wald und im Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald bis
auf weiteres untersagt. Deshalb sind auch alle Grillstellen im Wald ab sofort
geschlossen. Das Kreisforstamt weist darauf hin, dass In der Zeit vom 1. März
bis 31. Oktober ein Rauchverbot im Wald gilt. Denn ein kleiner Funken reicht
schon aus, um Gras oder trockenes dünnes Holz zu entzünden. Auch wegge-
worfene Zigarettenkippen – zum Beispiel aus dem Autofenster bei Fahrten
durch Waldgebiete - oder heiße Autoteile (z.B. Katalysator) beim Abstellen
des Autos auf Flächen am Waldrand können Ursachen für Brände im und
am Wald sein. Kleinste Rauchzeichen können Hinweise für ein entstehendes
Feuer sein. Das Forstamt bittet daher Waldbesucherinnen und Waldbesu-
cher beim Aufenthalt im Wald besonders achtsam zu sein und Feuer oder
Rauchentwicklung unter der europaweiten Telefonnummer 112 zu melden.

Wegen Niedrigwasser: Wasserentnahmeverbot bis 31.07.

Vom 17. Juni bis 31. Juli, darf im Landkreis Emmendingen kein Wasser aus
oberirdischen Gewässern wie Flüssen, Bächen und Seen für den Gemeinge-
brauch entnommen werden. Erlaubt ist es nur noch im Rhein. Auch das
Schöpfen mit Eimern oder anderen Gefäßen ist nicht mehr zulässig. Ausge-
nommen ist nur das Tränken von Vieh. Gemeingebrauch ist das jedermann
zustehende Recht, Wasser aus einem oberirdischen Gewässer in einem be-
stimmten Umfang ohne behördliche Erlaubnis zu nutzen. Für eine darüber-
hinausgehende Wassernutzung ist ohnehin eine behördliche Erlaubnis er-
forderlich. Für die Beregnung aus Grundwasserbrunnen gelten ab sofort
ebenfalls Einschränkungen. Sportanlagen dürfen mit Wasser aus eigenen
Brunnennichtmehrzwischen 12und 18Uhrbewässertwerden,weil indieser
Zeit das Wasser am stärksten verdunsten würde. Ausnahmen gibt es nur für
Turniere und Wettkämpfe, dann darf für wenige Minuten bewässert werden.
Landwirtschaftliche Flächen dürfen aus eigenen Grundwasserbrunnen zwi-
schen 12 und 18 Uhr ebenfalls nicht beregnet werden. Ausnahmen davon gibt
es für die Tröpfchenbewässerung von Kulturen und für die klimatisierende
Bewässerung von Erdbeerneupflanzungen während der Anwachsphase mit
Intervallberegnung. Das Wasserentnahmeverbot ist in einer Allgemeinver-
fügung des Landratsamtes geregelt und unter Bekanntmachungen im Inter-
net unter www.landkreis-emmendingen.de veröffentlicht.

Förderprogramm „Baden-Württemberg vernetzt“

Geförderte Projektplätze in Baden-Württemberg verfügbar – Azubis erstellen
kostenfrei Webseiten. Bei Fragen oder Interesse am Förderprogramm, kön-
nen Sie sich telefonisch unter 0331 / 55047471 oder per E-Mail an info@azu-
bi-projekte.de an den Förderverein für regionale Entwicklung wenden.
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   MITTEILUNG VON ANDEREN ÄMTERN

   VEREINSGESCHEHEN AUS PRECHTAL

   VEREINSGESCHEHEN AUS OBERPRECHTAL

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

MITTEILUNGEN VOM LANDRATSAMT

INTERESSANTES

ENDE DES MITTEILUNGSBLATTES DER STADT ELZACH

Jede Woche der lokale Überblick


